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A. Einführung

I. Allgemeines zur Thematik� und  
dem Gegenstand der Untersuchung

Die grundsätzliche Notwendigkeit, die anwaltliche Vertrauensbeziehung 
vor dem Zugriff Dritter und insbesondere der Strafverfolgungsbehörden zu 
schützen, ist in der heutigen Zeit wohl in allen entwickelten Rechtsordnun-
gen anerkannt. 

Das Bewusstsein um diesen Schutz hat im Lauf der Jahre dabei derart 
prägenden Einfluss auf das Selbstverständnis der Anwaltschaft gewonnen, 
dass das Hinterfragen eines entsprechenden Beschlagnahmeschutzes mitun-
ter als geradezu ketzerischer Akt wahrgenommen werden mag. 

In den letzten Jahren hat gleichwohl eine Reihe landgerichtlicher Ent-
scheidungen1 eindrücklich gezeigt, dass die gesetzlich normierten Beschlag-
nahmeverbote nicht annähernd so umfassend und klar sind wie vormals 
gedacht. 

Die dabei aufgeworfenen und Gegenstand dieser Arbeit bildenden Fragen 
betreffen im Wesentlichen drei, teilweise miteinander zusammenhängende, 
Problemkreise. 

Dies ist einmal die Frage, ob und unter welchen Umständen ein Be-
schlagnahmeschutz auch für Unterlagen im Gewahrsam des Mandanten 
besteht. Auch stellt sich die grundsätzliche Frage, inwieweit Unterlagen aus 
einer Mandatsbeziehung zu einem Unternehmen2 überhaupt vor staatlichem 
Zugriff geschützt sind, insbesondere ob dies ein sogenanntes „Verteidi-
gungsverhältnis“ als Reaktion auf ein bereits laufendes Ermittlungsverfahren 
voraussetzt oder ob ein Schutz schon für zeitlich davor entstandene Unter-
lagen besteht. Eng damit verbunden ist ferner die auch für natürliche Per-
sonen relevante Frage, ob auch anwaltliche Unterlagen von außerhalb des 
jeweiligen Verfahrens stehenden Dritten geschützt sind. 

1  Vgl. insbesondere LG Hamburg, NJW 2011, 942; LG Mannheim, NStZ 2012, 
713; LG Bonn, WuW 2006, 1037; LG Bonn, Beschl. v. 10.09.2010, 27 Qs 21/10, 
Rn. 24; LG Bonn, WuW 2012, 972. 

2  In Abgrenzung zur natürlichen Person wird die vorliegende Arbeit den Begriff 
des „Unternehmens“ als Synonym für alle sanktionsfähigen juristischen Personen 
und Personenvereinigungen verwenden. 
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Die objektive Zweifelbehaftetheit all dieser Fragen mag zwar in früheren 
Zeiten kein Grund zur Besorgnis gewesen sein, was wohl teilweise auch in 
der traditionellen, mittlerweile aber weitgehend aufgegebenen Zurückhal-
tung der Ermittlungsbehörden in Bezug auf anwaltliche Unterlagen begrün-
det war.3 

Insbesondere für Unternehmen begründen neuere Entwicklungen in diver-
sen Teilbereichen des Wirtschaftsrechts mittlerweile jedoch das Potential zu 
durchaus drastischen Konsequenzen. 

Dies betrifft in besonderem Maße die in den letzten Jahren zunehmend 
eingesetzten sogenannten „Internal Investigations“.4 Den für diese Zwecke 
beauftragten Rechtsanwälten wird dabei notwendigerweise in einem weit 
größeren Umfang Einblick in interne Informationen des Unternehmens ge-
währt als dies bei staatlichen Ermittlungspersonen der Fall wäre. Bedingt 
dadurch würde ein Zugriff auf die Ergebnisse interner Erhebungen faktisch 
zu einer enormen Ausweitung von Ermittlungsbefugnissen und gleichzeiti-
ger Einschränkung von Verteidigungsmöglichkeiten führen. 

Dabei ist dies nur ein besonders relevanter Aspekt der Beschlagnahmefra-
ge. Die einfache wie grundsätzliche Frage, ob ein Mandant sicher sein kann, 
dass Informationen, welche er seinem Rechtsanwalt anvertraut, ihren Weg 
nicht in die Hände staatlicher Ermittlungsbehörden finden können, betrifft 
letztlich jeden, der rechtlichen Rat sucht und berührt damit Kernaspekte 
rechtsstaatlicher Verfahrensorganisation. 

Im Kontext von Unternehmen muss sie darüber hinaus auch in den wei-
teren Kontext der allgemeinen Compliance-Diskussion eingeordnet werden. 
Denn an den hier diskutierten Problemkreisen entscheidet sich letztlich, 
inwieweit einem Unternehmen ein geschützter Raum zur kritischen Selbst-
evaluation zusteht. Ob und inwieweit ein solcher Schutz aber das überge-
ordnete Ziel größerer Rechtskonformität fördert oder diesem sogar entge-
genläuft ist eine Frage, die bislang noch kaum beachtet, geschweige denn 
zufriedenstellend beantwortet wurde. Mit der Entscheidung über die Be-
schlagnahmefähigkeit geht insbesondere auch eine Entscheidung darüber 
einher, welcher Stellenwert unternehmerischer Selbststeuerung im Verhältnis 
zu repressiver staatlicher Verhaltenssteuerung zukommt oder zukommen 
sollte.5 

3  Siehe zur Aufgabe dieser Zurückhaltung durch die Behörden Beulke/Lüdke /
Swoboda, Unternehmen im Fadenkreuz, S. 124.

4  Vgl. zum Begriff etwa Nestler, in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis, Kap. 1, 
Rn. 19 ff.; Rödiger, Strafverfolgung von Unternehmen, S. 23 ff.; Reeb, Internal In-
vestigations, S. 3 f.; siehe im Einzelnen unten A.II.5.b). 

5  Vgl. zur Herausarbeitung der rechtspolitischen Wertungsfragen und zur Unzu-
länglichkeit der bisherigen Diskussion unten D.III. 
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Vor dem Hintergrund der Bedeutung der Frage muss geradezu erstaunen, 
mit wie wenig Klarheit der Schutz anwaltlicher Unterlagen seinen Ausdruck 
in der StPO gefunden hat. 

Angesichts der undurchsichtigen, teilweise an über hundertfünfzig Jahre 
alte Formulierungen angelehnten Regelung des § 97 StPO und dessen eben-
so zweifelbehafteten Zusammenspiels mit den §§ 148 und 160a StPO er-
scheint das Verdikt Robert von Hippels aus dem Jahr 1927 heute aktueller 
denn je: „Ein unklar redigiertes Gesetz mit teilweise unklarer Entstehungs-
geschichte“ wie es „kein Gesetzgeber, der seinen Stoff in geistigem Zusam-
menhang klar beherrscht“ entwerfen würde.6

Ziel der nachfolgenden Untersuchung wird es dementsprechend sein, 
diese Unklarheit soweit wie möglich zu überwinden. Denn unabhängig von 
dem konkreten Ergebnis gilt: Ein unsicherer Geheimnisschutz ist nur wenig 
mehr wert als gar kein Schutz.7

Naturgemäß wird zwar auch die hier vertretene Meinung keine letztver-
bindliche Sicherheit bringen können. Wie noch zu zeigen wird, ist ein 
hinreichend klares und überzeugendes Ergebnis im Sinne eines sehr umfas-
senden Schutzes aber durchaus möglich. Dies kann auch bereits durch ein-
fachgesetzliche Auslegung der bestehenden Normen der StPO erreicht 
werden; weitreichende verfassungsrechtliche Postulate sind hierfür ebenso 
unnötig wie angesichts der zugrunde liegenden politischen Wertentscheidun-
gen unangemessen. 

Über den Vorschlag einer konkreten, auf dem Gesetz basierenden, Lösung 
hinaus ist ein weiteres, wenn nicht das wichtigste, Anliegen dieser Untersu-
chung die genaue Herausarbeitung der zugrunde liegenden Wertungsfragen. 

Denn weder ist der Schutz der anwaltlichen Vertrauensbeziehung leicht-
fertig preiszugeben, noch stellt er eine Art unantastbares Heiligtum dar. Wie 
jede andere Regelung erfordert auch er eine rationale Begründung und eine 
vollständige Abwägung der verschiedenen konfligierenden Rechtsgüter. 

Auf der Grundlage der bestehenden gesetzlichen Wertung wird die vorlie-
gende Untersuchung zwar zum Ergebnis eines sehr weitgehenden Schutzes 
anwaltlicher Unterlagen – einschließlich solcher von Unternehmen – gelan-
gen. Dabei werden jedoch auch die neuralgischen Punkte deutlich werden, an 
welchen der Gesetzgeber durchaus eine andere Wertung treffen könnte. 

6  Hippel, ZStW 47 (1927), 523, 525. 
7  So bereits die Leitentscheidung des U.S. Supreme Court zur Frage des Attor-

ney-Client Privilege für Unternehmen, Upjohn Co. v. United States, U.S. 449, 
(1981), 383, 393 („An uncertain privilege, or one which purports to be certain but 
results in wildly varying applications by the courts, is little better than no privilege 
at all.“). 




